
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:  
 
Der Rat beschließt, 
1. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit dem vorliegenden 

Planvorentwurf des Bebauungsplanes Se 23 in der Ortschaft Sechtem und der Darlegung 
der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung,  
 

2. die Planung für die Dauer von 4 Wochen öffentlich auszulegen und auf eine 
Einwohnerversammlung zu verzichten, da die Planung bereits im Rahmen der 
Einwohnerversammlung zum Bebauungsplan Se 21 am 20.01.2016 präsentiert wurde. 

 
 
 


